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NAHVERKEHR

Betriebshof: zwei Varianten
Planungsstand vorgestellt

Die Stadt Heidelberg und die Rhein-Neckar-Ver-
kehr GmbH (rnv) haben aktuell zwei Varianten für 
den Neubau des Betriebshofs am alten Standort in 
der Bergheimer Straße in Bearbeitung. Bei beiden 
Varianten entstehen neue Grünflächen, die die 
Aufenthaltsqualität im Quartier verbessern. Den 
aktuellen Arbeitsstand konnten Bürgerinnen und 
Bürger jüngst bei einer Informationsveranstal-
tung erfahren, die auch im Internet zu verfolgen 
war.   
 S. 5 ›

KONVERSION

Die Südstadt wächst
Neue günstige Wohnungen

Auf der ehemaligen US-Fläche in der Südstadt 
werden aktuell viele Projekte vorangetrieben. Zu 
beiden Seiten der Römerstraße entstehen vor al-
lem günstige Wohnungen – 70 Prozent wird preis-
werter Wohnraum. Zudem entstehen Kultur- und 
Bildungseinrichtungen und mit dem „ANDEREN 
PARK“ ein einzigartiges Freiraumprojekt. Bei 
einem Rundgang hat sich kürzlich Oberbürger-
meister Prof. Dr. Eckart Würzner über den Fort-
schritt der Arbeiten informiert.
 S. 4 ›

CORONA

Schule mit Hygieneregeln
Abstand halten, Maske tragen

Die Corona-Pandemie macht eine Neuregelung 
des Schulbetriebs nach den Sommerferien erfor-
derlich. Nach derzeitigem Stand soll es in allen 
Schularten je nach verfügbaren Personalressour-
cen Präsenzunterricht geben. In den Grundschu-
len gilt keine Maskenpflicht. In den weiterführen-
den Schulen muss außerhalb des Unterrichts ein 
Mund- und Nasen-Schutz getragen werden,  im 
Unterrricht ist es freigestellt. Musik- und Sport-
unterricht sollen wieder stattfinden.
 S. 5 ›

M ehr Platz für Radelnde, mehr 
Verkehrssicherheit, mehr Kli-

maschutz: Das bringt der jetzt voll-
zogene Umbau der Gaisbergstraße 
in eine Fahrradstraße und Einbahn-
straße. Damit verbunden ist der Weg-
fall von 40 ordnungswidrigen, aber 
bisher geduldeten Parkplätzen. 
Parken ist zwischen Dante- 
und Schlosserstraße nur 
noch einseitig erlaubt. 
Damit werden Gehwe-
ge wieder voll nutzbar. 
Die Straße wird über-
sichtlicher und damit 

nicht nur für 
Radelnde si-
cherer. Der 
Ausbau von 
Fahrradstraßen ist auch ein Ziel des 
Klimaschutzaktionsplans, den der 
Gemeinderat 2019 verabschiedet hat. 

Auch das Neuordnen der 
Parksituation in Tei-

len der Ladenburger 
Straße macht den 
Verkehr dort für 
alle Beteiligten si-
cherer. Das bislang 
geduldete, aber 

unzulässige Parken auf Gehwegen ist 
künftig untersagt. Die Straße wird in 
dem Streckenabschnitt für Radfah-
rende in Gegenrichtung geöffnet. Die 
Arbeiten starten Ende August. 
Zudem soll die Häusserstraße in der 
Weststadt deutlich aufgewertet wer-
den. Das hat der Gemeinderat jüngst 
beschlossen. Der Umbau bringt mehr 
Sicherheit für Radelnde und Fußgän-
ger sowie mehr Aufenthaltsqualität. 

Anmelden zum Stadtradeln

Heidelberg nimmt erstmals am 
bundesweiten „Stadtradeln“ vom 
20. September bis 10. Oktober teil. 
Ziel ist, als Team möglichst viele 
Radkilometer für die Stadt zu sam-
meln. Die Anmeldung erfolgt im 
Internet.   red

 www.stadtradeln.de/heidelberg

Heidelberg 
setzt aufs Rad
Gaisbergstraße ist 
jetzt Fahrradstraße 
– Stadt schafft mehr 
Platz für Radler – 
Anmelden zum 
Stadtradeln

Stadtblatt-Pause
Die nächste Ausgabe erscheint 
am 16. September

Bezahlbares Wohnen
Städtische GGH baut ihren 
Wohnungsbestand aus S. 7 ›

Masterplan Neuenheimer Feld
Lenkungskreis für Konkretisie-
rung der Planung S. 7 ›

JETZT ANMELDEN

www.stadt 

radeln.de/ 

heidelberg

Mit dem Ausbau der Gaisbergstraße zu einer Fahrradstraße wurde das Radeln in der City noch attraktiver. Bereits 

33 Prozent der Heidelbergerinnen und Heidelberger nutzen das Rad innerhalb der Stadt. (Foto Stadt HD)



stadtblatt  / 19. August 20202

Bündnis 90/Die Grünen
Christoph Rothfuß

Verbesserungen im Radverkehr
In den Sommerferien treten zwei 
entscheidende Verbesserungen für 
Radfahrende in Kraft, die Gaisberg-
straße wurde als Fahrradstraße 
ausgewiesen und die Ladenburger 
Straße in Neuenheim wird für den 
Radverkehr auch in West-Ost-Rich-
tung geöffnet. Des Weiteren soll eine 
Radspur in der Kurfürsten-Anlage 
zwischen Kaiserstraße und Römer-
kreis eingerichtet werden.
Bereits 2016 haben wir einen Antrag 
gestellt, dass die Verwaltung Stre-
ckenabschnitte auf ihre Eignung als 
Fahrradstraße prüft. Ein Gutachten 
dazu liegt seit 2017 vor, das zehn Ab-
schnitte als geeignet einstuft, ganz 
oben die Gaisbergstraße. Die Verwal-
tung hat drei weitere Jahre gebraucht, 
um diese vielbefahrene Strecke end-
lich umzuwidmen. Das illegale Geh-
wegparken auf beiden Seiten wurde 
beendet, auf einer Seite stehen nun 

Parkplätze auf der Fahrbahn zur Ver-
fügung. Dadurch entsteht mehr Platz 
für Radfahrende, die nebeneinander 
fahren dürfen und an den Kreuzun-
gen Vorfahrt erhalten. Aber auch der 
Gehweg gewinnt seine ursprüngli-
che Funktion wieder zurück.

Auch Zufußgehende 
profitieren

Auch in der Laden-
burger Straße wird 
der Verkehr Ende der 
Sommerferien neu ge-
ordnet, dies hat der 
Bezirksbeirat seit Jah-
ren gefordert. Das il-
legale Gehwegparken 
auf beiden Seiten wird 
zugunsten einseiti-
gen Fahrbahnparkens 
geändert. Die Gehwe-
ge auf beiden Seiten 
sind dann wieder für 
Zufußgehende (insbe-
sondere Personen mit 
Kinderwagen oder Mo-
bilitätseingeschränkte) 
besser nutzbar. Auch 
die Fahrbahn bietet 
mehr Platz, sodass Rad-
fahrende gegen die 
Einbahnstraße pas-

sieren können. In einem ähnlich 
gelagerten Fall in Darmstadt (Wil-
helm-Leuschner-Straße) hat der Ver-
ein weGErecht vor Gericht Recht zu-
gesprochen bekommen, das illegale 
Gehwegparken wird zugunsten der 
Öffnung des Radverkehrs gegen die 

Einbahnstraße zurückgenommen.
In der Kurfürstenanlage zwischen 
Kaiserstraße und Römerkreis soll 
auf unseren Antrag hin eine Auto-
spur zugunsten einer Radspur um-
gewidmet werden. Der bisherige 
Radweg ist in einem schlechten Zu-
stand, zudem gibt es immer wieder 
Konflikte mit Fußgänger*innen und 
Autos, die aus der Tiefgarage des 
Supermarktes kommen. Der Stra-
ßenraum mit zwei Autospuren ist in 
diesem Bereich überdimensioniert. 
Wir werden weiterhin darauf drän-
gen, die Situation für Radfahrende 
zu verbessern. Auch darf die Verwal-
tung bei Verkehrsversuchen deut-
lich mutiger sein, andere Städte 
machen dies bereits vor. Der zuneh-
mende Radverkehr in Heidelberg 
benötigt mehr Platz und vor allem 
sichere und bequeme Radwege.

Save the Date: Sie können schon 
mal Sonntag, den 20. September, in 
Ihrem Kalender markieren, dort 
wird um 14 Uhr am Uniplatz die 
diesjährige Radparade starten. Im 
Anschluss um 16 Uhr startet die  
1. Kidical Mass.  Details folgen.

 06221 58-47170
  geschaeftsstelle@gruene- 

fraktion.heidelberg.de

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Die Heidelberger
Marliese Heldner

Masterplan INF und Zoo
Unser Zoo ist eine beliebte Einrich-
tung für mehr als 500.000 Gäste 
jährlich. Er steht für Artenschutz, 
Bildung, Forschung und Erholung. 
Gerade wurde die Trainingswand für 
die Elefanten eröffnet. Dort lernen 
die Jungbullen auf Anweisungen 
der Tierpfleger zu reagieren, damit 
z.B. medizinische Untersuchungen 
durchgeführt werden können. Ein 
Besuch lohnt sich. 
Ein neues Projekt „Team Giraffe 
HD“ steht an. In der geplanten Sa-
vannen-Anlage können Giraffen 
möglichst artgerecht leben und den 
Verlust ihres natürlichen Lebens-
raums ins Bewusstsein rücken. Die 
Rahmenvereinbarungen Master-
plan INF lässt dem Zoo genug Platz, 
um sich weiterzuentwickeln. Ent-
gegengesetzte Planungen – wie die 
von Team Höger – werden wir nicht 
unterstützen! 

  info@dieheidelberger.de

Arbeitsgemeinschaft GAL/FWV
Judith Marggraf

Die Welt geht uns nicht verloren!
Es ist schön hier in Heidelberg! 
Gegen Abend im kühleren Schloss-
garten spazieren, wenn in der Stadt 
noch die Hitze hängt ... Mit den 
Kindern zum Märchenparadies, ins 
Schwimmbad oder in den Heidel-
Garden gehen. Das gerade zu Ende 
gegangene Metropolink Festival, die 
Open-Air-Sommerbühne des Karl-
storbahnhofes, viele sehr ambitio-
nierte und interessante Online-An-
gebote - die man mit Freunden auch 
auf dem Balkon oder im Garten ge-
nießen kann ... Klar, alles könnte 
noch besser werden, aber wir kön-
nen auch mal verzichten!
Bleiben Sie einfach da, entdecken Sie 
unsere Stadt neu. Es muss nicht im-
mer die DomRep sein. Gemeinsam 
und verantwortungsvoll schaffen 
wir das! Bleiben Sie stark und zuver-
sichtlich!

  info@gal-heidelberg.de 

Die Linke
Zara Kiziltaş

Sind Sie dagegen, ...
... dass das Ankunftszentrum für 
Flüchtlinge an das Autobahnkreuz 
ins Areal „Wolfsgärten“ verlagert 
wird? Mit dieser Frage soll sich der 
Bürgerentscheid befassen, für den 
nun ungefähr 7.700 Unterschriften 
von den Heidelberger Bürger*innen 
gesammelt werden sollen.
Der Standort Wolfsgärten liegt zwi-
schen Bahntrassen und Autobahn 
und bietet für eine Anlage dieser 
Art, die als bundesweites Modell-
projekt zudem auch Signalwirkung 
hat, kaum genug Platz. Aus diesen 
und anderen, wie z.B. ökologischen, 
Gründen waren wir von Anfang an 
entschieden gegen die Verlagerung.
Entsprechend der Forderung der 
Initiatoren des Bürgerbegehrens, 
fänden auch wir es angemessen, be-
züglich weiterer Planungsschritte 
das Ergebnis des Bürgerbegehrens 
abzuwarten.

 gemeinderat@dielinke-hd.de

FDP
Michael Eckert

Urlaubsstimmung?
Sicherlich für viele! Freizeit, aus-
schlafen, vielleicht eine Urlaubs-
reise? Es gibt aber auch viele Bür-
gerinnen und Bürger, die große 
existenzielle Sorgen haben, ob sie 
ihren Betrieb weiterführen können, 
ihren Arbeitsplatz behalten etc. Statt 
im Internet einzukaufen, sollten wir 
unseren Bedarf möglichst in Hei-
delberg decken, den Einzelhandel 
und unsere Gastronomie nutzen. 
Machen wir in unserem Bekannten-
kreis Werbung für einen Urlaub in 
Heidelberger Hotels. Werben wir für 
Produkte „made in Heidelberg“ usw.
Und ich habe eine große Bitte an die 
Kläger im  „Altstadtstreit“: Lassen 
Sie uns gemeinsam das Angebot des 
Verwaltungsgerichtshofs zu einer ge-
richtlichen Mediation nutzen. Nur so 
lässt sich eine kurzfristige und ein-
vernehmliche Lösung erzielen. Ihr 
Michael Eckert

  eckert@fdp-heidelberg.de

Die Gaisbergstraße ist nun Fahrradstraße – Radfahrende 

haben Vorrang und dürfen nebeneinander fahren.  

(Foto Grüne Heidelberg)
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In der Rubrik „Stimmen aus dem Gemeinderat“ kommen die Mitglieder des Gemeinderates zu Wort. Die Autorinnen und Autoren sind für den Inhalt ihrer Beiträge in 
vollem Umfang selbst verantwortlich, insbesondere auch in Bezug auf alle notwendigen Nutzungsrechte.

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

CDU
Werner Pfisterer

Mehr Wohnraum für den Bürger
Heidelberg zählt zu den attraktivs-
ten Städten Europas. Die wunder-
schöne Lage, ihre großartige kultu-
relle, geistige und wirtschaftliche 
Geschichte machen Heidelberg zu 
einem Magneten mit internatio-
naler Ausstrahlung. Im Gegensatz 
zu vielen anderen Kommunen in 
Deutschland wächst unsere Stadt 
stetig. Laut einer Studie des Gutach-
terbüros Quaestio aus Bonn wächst 
Heidelberg bis 2035 um 13.000 Haus-
halte, die hauptsächlich in der 
Bahnstadt und auf den ehemaligen 
US-Flächen wie Mark-Twain, Hospi-
tal- oder Patrick-Henry-Village ent-
stehen werden. Gleichzeitig wird die 
Wohnungsnot immer größer und es 
dauert immer länger bis Wohnungs-
suchende eine passende Einrich-
tung in Heidelberg gefunden haben. 
Selbst Normalverdiener haben zu-
nehmend Schwierigkeiten, hier in 

unserer Stadt am Neckar eine an-
gemessene Wohnung zu finden. Die 
CDU-Gemeinderatsfraktion steht 
zu dem sozialen Wohnungsbau und 
möchte, dass langfristig bezahlbarer 
Wohnraum entsteht. Wir wollen ein 
vielfältiges Wohnbauprogramm, 
dass verschiedene gesellschaft-
liche Gruppen einbezieht. Neben 
dem Gemeinwohl orientierten Bau-
träger setzt sich die CDU auch für 
die Stärkung der Privatwirtschaft 
im Wohnungsbau ein. Wir möchten, 
dass mehr Reihenhäuser, Einfami-
lienhäuser und Eigentumswohnun-
gen gebaut werden, damit u. a. der 
Angestellte, der Arzt und der Pro-
fessor in Heidelberg arbeiten und 
wohnen können und nicht in das 
Umland ziehen müssen. Es ist auch 
aus umweltpolitischen Gesichts-
punkten von enormer Bedeutung, 
dass der Bürger keinen langen An-
fahrtsweg zur Arbeitsstelle hat. 
Mit großer Zuversicht wird sich die 
CDU-Gemeinderatsfraktion dafür 
einsetzen, dass in Heidelberg genü-
gend Wohnraum geschaffen wird, 
damit unsere Stadt weiterhin in eine 
gute Zukunft blicken kann.

 06221 58-47160
 info@cdu-fraktion-hd.de

SPD
Mathias Michalski

Auf die Zeit nach Corona vorbe-
reitet sein: Heidelberg braucht 
ein Kompetenzcenter „Berufliche 
Weiterbildung“!
Wir brauchen nicht um den hei-
ßen Brei herumreden: Vielen Be-
trieben geht es in der Corona-Krise 
schlecht. Der Arbeitsmarkt zeigt 
auch schon große Folgen, die jedoch 
dank des Kurzarbeitergeldes noch 
nicht im ganzen Ausmaß aufgetre-
ten sind. Nun: Das Kurzarbeitergeld 
ist erstmal auf 12 Monate begrenzt 
und Bundesarbeitsminister Huber-
tus Heil, der nach meiner Meinung 
einen sensationellen Job macht, 
möchte sinnvollerweise diese Be-
zugsdauer verlängern. Denn trotz 
aller Corona-Hilfen muss man fest-
halten, dass die Gelder größtenteils 
für das Jahr 2020 gedacht sind. Es 
wäre in meinem Stadtblattbeitrag 
einfach gewesen, etwas über das 
Sommerloch oder die Sommerferien 

zu schreiben. Aber mit der absehba-
ren Verlängerung der Bezugsdauer 
von Kurzarbeitergeld müssen wir in 
Heidelberg reagieren. Es gibt zahl-
reiche Angebote in unserer Stadt, 
die die berufliche Weiterbildung 
betreffen, jedoch in unterschiedli-
chen Zuständigkeitsbereichen und 
Organisationen. Wir müssen dieses 
Wissen seitens der Stadt Heidelberg 
in einem Kompetenzcenter „Beruf-
liche Weiterbildung“ bündeln und 
konkret für die Kurzarbeitergeldver-
längerung in Verbindung mit Qua-
lifizierung vorsorgen. Hier können 
Beschäftigte und Unternehmen Rat 
und Tat finden, sodass bei einer Ver-
längerung des Kurzarbeitergeldes 
sofort eine gebündelte Dienstleis-
tung zur Verfügung steht, die Men-
schen und Unternehmen bei ihrer 
Weiterqualifizierung passgenau 
unterstützt, sodass unsere Bürgerin-
nen und Bürger – egal was nach Co-
rona passiert – weiterhin fit für den 
Arbeitsmarkt sind. Denn eines ist 
klar: Der Bedarf wird groß sein – pa-
cken wir es an! Das meint Ihr Stadt-
rat Mathias Michalski. 

 06221 58-47150
  geschaeftsstelle@spd-fraktion. 

heidelberg.de

AfD
Timethy Bartesch

Unser Zusammenleben wurde 
neu ausgehandelt,
Mädchen und Frauen fühlen sich in 
deutschen Großstädten immer unsi-
cherer. Auch in Heidelberg? Oder sind 
wir die Ausnahme von der Regel und 
hier klappt Merkels fedidwgugl? Der 
gesellschaftliche Druck in Deutsch-
land ist immens hoch, insbesonde-
re in unserer linksgrünen Unistadt. 
Würden sich Mädchen und Frauen 
in Heidelberg überhaupt trauen zu-
zugeben, dass ihr Sicherheitsgefühl 
abgenommen hat? Fakt ist: Die in-
nere Sicherheit in Deutschland hat 
drastisch abgenommen. Gleichzeitig 
auch die Meinungsfreiheit.

  timethy.bartesch@afd-bw.de

Bunte Linke
Dr. Arnulf Weiler-Lorentz

Bürgerbegehren gegen die Verlage-
rung des Ankunftszentrum unter-
stützen!
Der Gemeinderat hat für die Verlage-
rung des Ankunftszentrums in das 
Gewann Wolfsgärten und für eine 
Vergrößerung der Konversionsfläche 
PHV gestimmt. Damit geht eine Ein-
richtung verloren, die für Willkom-
menskultur steht, und es werden 
auch 26 ha Grünfläche neu versie-
gelt. Das „Bündnis Ankunftszentrum, 
Flüchtlinge, Flächenerhalt – PHV“ 
hat sich entschlossen, ein Bürgerbe-
gehren anzustrengen. Die Bunte Lin-
ke setzt sich ebenfalls dafür ein – wie 
viele andere Gruppen und Parteien.

  arnulf.lorentz@t-online.de

DIE PARTEI
Björn Leuzinger

Turbopolitiker 
Liebe HeidelbergerInnen,
Als Politiker für die sehr gute Partei 
Die PARTEI fühle ich mich als mo-
derner Turbopolitiker. Deshalb habe 
ich mich vor Kurzem als Direkt-
kandidat zur Landtagswahl aufstel-
len lassen. Mein werter Mitarbeiter 
Wagner ist mein Ersatzbewerber. 
Um aber nicht unnötig lange dem 
Landtag beizuwohnen, habe ich es 
zusätzlich auf Landeslistenplatz 9 
zur Bundestagswahl geschafft, hier 
konnte mein Mitarbeiter Platz 12 be-
legen. Sie haben nun also die Wahl 
eine gute Wahl zu treffen!

  info@die-partei-heidelberg.de

Nach den Sommerferien 
beginnt  der Gremienlauf 
wieder am 15. September.

Bau- und Umweltaus-
schuss: Dienstag, 15. Septem-
ber, 17 Uhr 

Stadtentwicklungs- und 
Verkehrsausschuss: Mitt-
woch, 16. September, 17 Uhr 

Ausschuss für Bildung und 
Kultur: Donnerstag, 17. 
September, 17 Uhr

Alle Sitzungen finden im 
Neuen Sitzungssaal, Rathaus, 
Marktplatz 10, statt.

  Tagesordnungen unter 
www.gemeinderat. 
heidelberg.de

GEMEINDERAT ONLINE Aktuelle Meldungen aus dem Gemeinderat und den Ausschüssen stehen unter www.gemeinderat.heidelberg.de.

 Nächste öffentliche 
 Gremiensitzungen
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Südstadt entwickelt sich dynamisch
 

Auf den Konversions-
flächen entsteht vor 
allem günstiger Wohn-
raum

 

A uf der ehemaligen US-Fläche 
in der Südstadt werden aktu-

ell viele Projekte gleichzeitig vor-
angetrieben. Bei einem Rundgang 
hat sich Oberbürgermeister Prof. Dr. 
Eckart Würzner kürzlich über den 
Fortschritt der Arbeiten informiert. 

Günstige Wohnungen, ein „ANDERER 
PARK“ und der neue Karlstorbahnhof

Rund 44 Hektar groß ist die Konver-
sionsfläche (ehemals: Campbell Bar-
racks/Mark-Twain-Village). Das Areal 
gehört der Stadt und ihren Entwick-
lungspartnern und wächst rasant zu 
einem lebendigen Quartier:
Wohnbebauung: So investiert bei-
spielsweise die MTV Bauen und Woh-
nen GmbH & Co. KG (MTV GmbH), 
ein Zusammenschluss genossen-
schaftlich organisierter Banken und 
Wohnungsbauunternehmen sowie 
der städtischen GGH, rund 450 Mil-
lionen Euro in Neubau und Sanie-
rung von etwa 1.150 Wohnungen und 

293 Wohnheimplätzen. „Ein Großteil 
der Mietwohnungen wird für we-
niger als acht Euro pro Quadratme-
ter zur Verfügung gestellt. Die neue 
Südstadt ist eines der größten Woh-
nungsbauprojekte in Deutschland“, 
betonte der Oberbürgermeister beim 
Rundgang. Erste Mieter sind bereits 
im Sommer 2016 eingezogen. 
Spiel- und Lärmschutzlandschaft: 
Im Nordwesten des Areals in Rich-
tung Bahnlinie entsteht eine Spiel- 

und Lärmschutzlandschaft, die in 
Kürze fertiggestellt wird. Kinder und 
Jugendliche finden hier Skatebowl, 
Rutschen und einen Kletterfelsen.
„DER ANDERE PARK”: Auf rund 
fünf Hektar wächst ein Park mit 
Spiel- und Veranstaltungsflächen, 
grünen Oasen und quirligen Plätzen. 
Fertigstellung für das IBA-Projekt 
soll Ende 2021 sein. 
Nahversorgungszentrum: An der 
Römerstraße/Ecke Rheinstraße er-

öffneten bereits Ende 2019 ein Su-
permarkt und ein Seniorenpflege-
heim ihre Räumlichkeiten.
Karlstorbahnhof: In die ehemali-
gen Stallungen wird das Kulturhaus 
Karlstorbahnhof einziehen. Der Um-
zug ist für Anfang 2022 geplant. In 
den Seitenflügeln entsteht ein neues 
Kreativwirtschaftszentrum. tir

 www.mtv-hd.de und  
  www.konversion.heidelberg.de

Fast fertig ist die Spiel- und Lärmschutzlandschaft, die (v.l.) Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß, Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart 

Würzner, Ronald Odehnal, Geschäftsführer der MTV GmbH, und Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck besichtigten. (Foto Stadt HD)

Neue Leiterin des Ver- 
kehrsmanagements
Gemeinderat entschied 
sich für Bärbel Sauer

Die neue Leiterin des Amtes für Ver-
kehrsmanagement steht fest: Der 
Gemeinderat entschied sich am 23. 
Juli in nicht öffentlicher Sitzung für 
Bärbel Sauer. Die 54-Jährige beschäf-
tigt sich seit rund 20 Jahren mit Ver-
kehrsplanung und ist derzeit Lei-
terin der Stabsstelle für innovative 
und intermodale Mobilität der Stadt 
Leonberg. Aktuell steht Bärbel Sauer 
kurz vor dem Abschluss des Master-
studiums „Mobilität und ÖPNV“ an 
der Universität Kassel. 
Die neue Verkehrsmanagerin der 
Stadt will ihr Amt im Herbst 2020 
antreten. Sie folgt auf Alexander The-
walt, der das Verkehrsmanagement 
mehr als zwölf Jahre lang leitete. Seit 
Juli ist er Beigeordneter für Bau, Um-
welt und Verkehr in Ludwigshafen.

Haldex-Gebäude wird Hightech-Standort

Heidelberg Instruments hat das Haldex-Firmengebäude in Wieblingen 
gekauft. Das Unternehmen wird dort künftig Präzisionsmaschinen für 
Mikrofabrikation fertigen. Kürzlich besuchte Oberbürgermeister Prof. Dr. 
Eckart Würzner gemeinsam mit Marc Massoth, Leiter der städtischen 
Wirtschaftsförderung, den künftigen Standort. Er wird den bisherigen in 
Rohrbach-Süd ersetzen. Damit ist die Entwicklung und Produktion von 
Hightech-Präzisionstechnik weiterhin in Heidelberg möglich. (Foto Stadt HD)

Sozialdezernat: Wahl 
am 12. November 
Stefanie Jansen einzige 
Kandidatin

Die Bürgermeisterin/der Bürger-
meister für das künftige neue Dezer-
nat „Soziales, Bildung, Familie und 
Chancengleichheit“ der Stadt wird 
am 12. November 2020 vom Gemein-
derat gewählt. Der derzeitige Bürger-
meister für Familie, Soziales und Kul-
tur, Dr. Joachim Gerner, scheidet am 
24. Januar 2021 aus dem Dienst aus.  
Als einzige Kandidatin aus dem Kreis 
der Bewerber hat sich Stefanie Jansen 
am 23. Juli 2020 in der Sitzung des Ge-
meinderats vorgestellt. Die SPD hat 
für die Position das Vorschlagsrecht. 
Die 52-Jährige ist derzeit Dezernentin 
für Jugend und Soziales des Rhein-Ne-
ckar-Kreises. Der Gemeinderat hat am 
23. Juli beschlossen, Stefanie Jansen 
zur Wahl der Beigeordneten für das 
Dezernat vorzuschlagen.
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Betriebshof: zwei Varianten für Neubau

 

Stadt und rnv infor-
mierten über aktuellen 
Stand der Planungen 
am alten Standort 

 

D ie Stadt Heidelberg und die 
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 

(rnv) haben aktuell zwei Varianten 
für den Neubau des Betriebshofs am 
alten Standort in der Bergheimer 

Straße in Bearbeitung. Den aktuel-
len Arbeitsstand konnten Bürgerin-
nen und Bürger Ende Juli bei einer 
Informationsveranstaltung und on-
line verfolgen. Eine Aufzeichnung 
und weitere Informationen zum Pla-
nungsstand sind im Netz verfügbar.
Bei beiden Varianten entstehen 
neue Grünflächen an unterschied-
lichen Stellen und verbessern damit 
die Aufenthaltsqualität im Quartier. 
Für das Areal Richtung Czernyring, 
auf dem heute das Dezernat 16 steht, 
machen beide Varianten alle Nut-

zungsoptionen möglich: Vom Erhalt 
des heutigen Gebäudebestands bis 
zum Abriss und der städtebaulichen 
Neuentwicklung. Zudem wird sich 
bei beiden Varianten der Lärm für 
Anwohner verringern – denn die Ab-
stellflächen für Busse und Bahnen 
werden eingehaust. Darüber hinaus 
wird es künftig weniger Ein- und 
Ausfahrten vom Gelände geben – 
denn die Abstellfläche auf dem neu-
en Betriebshof wird reduziert. Statt-
dessen werden dezentrale Flächen 
im Stadtgebiet belegt. 

Die Planungen für beide Varianten 
werden weiter vertieft. Im Herbst 
2020 starten die politischen Beratun-
gen dazu. Am Ende muss der Gemein-
derat eine Variante beschließen. Bau-
beginn für den neuen Betriebshof ist 
frühestens 2024/2025. Voraussetzung 
dafür ist, dass dann bereits alternative 
Abstellmöglichkeiten für Busse und 
Bahnen im Stadtgebiet vorhanden 
sind. Denn in der Bauzeit kann die rnv 
diese nicht im Betriebshof parken. tir

  www.heidelberg.de/betriebshof

Die Variante A sieht eine Grünfläche entlang der Emil-Maier-Straße sowie eine Ein- 

und Ausfahrt  vor. (Entwurf rnv)

Schulstart unter Corona-Einschränkungen
 

Land legte Regeln für 
den Schulbetrieb nach 
Ferienende fest 
 

D er Start ins neue Schuljahr 
wird für die rund 22.000 Schü-

lerinnen und Schüler an Heidel-
bergs Schulen deutlich anders. Die 
Corona-Pandemie erfordert, dass der 
Schulbetrieb neu geregelt wird. Zum 
Schulstart gelten - laut der aktuel-
len Corona-Verordnung Schule vom 
6. August – die unten aufgeführten 
Regelungen. Eine neue Corona-Ver-
ordnung, die das Land für Ende Au-
gust angekündigt hat, kann noch zu 
weiteren Änderungen führen. 
Präsenzunterricht: Soll es in allen 
Schularten und je nach verfügbaren 
Personalressourcen geben. Dabei soll 
ein verlässlicher Stundenplan gelten.

Abstandsregel und Maskenpflicht: 
In den Grundschulen gilt zwischen 
den Schülern keine Abstandsregel, 
aber zwischen dem weiteren Schul-
personal. Es gilt keine Masken-
pflicht. Die Stadt empfiehlt drin-
gend, im Schulgebäude (nicht im 
Unterricht) und auf dem Schulgelän-
de Maske zu tragen.
In weiterführenden Schulen ist 
die Mund-und-Nasen-Bedeckung 
Pflicht für alle Räume außerhalb 
des Unterrichtsraums. Freiwillig 
können die Schutzmasken auch 
während des Unterrichts getragen 
werden. In Sportstätten gilt die Mas-
kenpflicht nicht. 
Unterricht und Betreuung: Jahr-
gangsgemischte Schülergruppen 
sollen, wenn möglich, vermieden 
werden. Singen und Musizieren mit 
Hygiene- und Abstandsregeln sollen 
wieder möglich sein. Sport findet 
wieder statt. Schwimmen regelt die 

neue Corona-Verordnung Bäder/Sau-
nen ab 31. August 2020 neu.
Corona-Tests für Lehrer: Das Land 
hat festgelegt, dass Lehrkräfte und 
sonstiges Schulpersonal sich zwi-
schen 17. August und 30. September 
2020 auch ohne Symptome zweimal 
kostenfrei testen lassen können. Das 
Landesgesundheitsamt erstellt der-
zeit eine Handreichung zum Um-
gang mit Krankheits-, Erkältungs- 
und Grippesymptomen.
Lernbrücken: Das Förderprogramm 
des Landes richtet sich an Schüler, die 
durch das Fernlernen in den vergan-
genen Monaten nur unzureichend er-
reicht wurden. Sie werden vor Schul-
start mit vier Stunden Unterricht pro 
Tag (Deutsch und Mathematik) zwei 
Wochen lang gefördert. Mehr als 40 
Prozent der 35 öffentlichen Schulen 
in Heidelberg bieten Lernbrücken an. 
Teilnehmende Schüler wurden durch 
ihre Lehrkräfte benannt. eu

Die Variante B sieht eine Grünfläche und weitere Optionen entlang der Karl-Metz-

Straße sowie zwei betriebliche Ein- und Ausfahrten vor. (Entwurf rnv)

Wegen der weltweiten Co-
rona-Pandemie gibt es für  
Urlaubsreisende einiges 
zu beachten. Das Land Ba-
den-Württemberg hat eine 
Meldepflicht und eine 14-tä-
gige Quarantänepflicht für 
Reiserückkehrer aus Risi-
kogebieten verfügt. Eine 
Liste der Risikogebiete ist 
auf der Internetseite des So-
zialministeriums zu finden. 
(www.sozialministerium.
baden-wuerttemberg.de)

Weitere Infos für Reiserück-
kehrer aus Risikogebieten:

  www.heidelberg.de/ 
coronavirus

 Rückkehrer aus  
 Risikogebieten
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Energie- und Zukunftsspeicher geht voran 

Update der letzten 
Monate: Viele Arbeiten 
liefen eher im Ver
borgenen 

W ie geht’s weiter beim Energie- 
und Zukunftsspeicher?, fra-

gen sich interessierte Pfaffengrunder 
Nachbarn und Heidelberger Bürger. 
Fakt ist: In den letzten Monaten ist, 
vor allem im Inneren des Technik-
raums neben dem neuen blauen 
Turm, viel passiert: Die Kältezentrale, 
die zukünftig Gebäude der Firma ad-
Viva und der Stadtwerke Heidelberg 
an ihrem Standort Pfaffengrund mit 
Kälte versorgen wird, hat im Sommer 
ihren Betrieb aufgenommen. Fertig 
gestellt wurde zudem ein Elektrokes-
sel – auch Power-to-Heat-Anlage. Bei 
Bedarf bzw. hohem Angebot an Wind- 
und Sonnenstrom wird dieser Strom 
in grüne Wärme umgewandelt.

Ausschreibung zur „Krone“ läuft

Und wie geht es mit dem Speicher 
selber, insbesondere mit dem Dach-
aufbau, weiter? Multiprojektleiter 
Heiko Faulhammer von den Stadt-
werken Heidelberg berichtet: „Die 
Ausschreibung für diese sehr kom-
plexen und besonderen Arbeiten 

laufen noch. Unter anderem suchen 
wir Partner für den Stahl-Dachauf-
bau mit der dekorativen Krone, für 
das Seilnetz, das über den blauen 
Turm montiert und die Bewegung 
des Winds und das Licht der Sonne 
aufnehmen wird, außerdem für die 
Brücke zwischen adViva und dem 
Zugang zum Speicher sowie für an-
dere Bereiche.“ Michael Teigeler, Ge-
schäftsführer der Stadtwerke Hei-
delberg Energie, plant noch weiter: 
„Im Frühjahr 2022 werden wir die 
Eröffnung feiern können. Darauf 
freuen wir uns schon sehr.“

Genießen, Spaß und Lernen im 
 Pfaffengrund

Zum einen soll der Energie- und Zu-
kunftsspeicher das Energiesystem 
optimieren: Denn wie eine überdi-
mensionale Thermoskanne kann er, 
wenn viel Strom gebraucht wird, die 
erzeugte Wärme speichern, um sie in 
kalten Zeiten wieder abzugeben. Darü-
ber hinaus wird er auch einen neuen, 
attraktiven Ort für Lernen und Genie-
ßen bieten. Für das 55 Meter hohe Ge-
bäude ist neben einer begehbaren Ter-
rasse auf dem Dach eine Gastronomie 

inklusive Lounge geplant. Außerdem 
wird es einen Veranstaltungsraum für 
200 Menschen geben. Zusammen mit 
einem Energie- und Bewegungspark, 
den der regionale Energieversorger ge-
meinsam mit dem Orthopädie- und 
Rehatechnik-Unternehmen adViva 
plant, wird der Energie- und Zukunfts-
speicher so den Stadtteil Pfaffengrund 
um neue Freizeitangebote bereichern. 
Wer sich für den Projektverlauf inter-
essiert, findet weitere Informationen 
auf

 � www.swhd.de/energiespeicher

In den letzten Monaten wurden viele Arbeiten am Energie- und Zukunftsspeicher im Inneren des Technikraums vorangebracht. 

Wie die Stadtwerke Heidelberg die Klimaschutzziele der Stadt un-

terstützen, zeigt der neue Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht.

Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2019
 

Der Heidelberger Weg
 

D er neue Geschäfts- und Nachhal-
tigkeitsbericht der Stadtwerke 

Heidelberg ist da. 
Auf fast 90 Seiten stellt er die Akti-
vitäten des kommunalen Energiever-
sorgers in 2019 anschaulich und leicht 
lesbar vor. „Der Heidelberger Weg“, ist 
sein Titel, und das CO2-Begrenzungs-
schild vor der Alten Brücke mit dem 
Pfeil im Abwärtstrend unterstreicht, 
um was es dabei geht: Die Stadtwerke 
Heidelberg zeigen, was sie tun, um die 
Klimaschutzziele der Stadt zu unter-
stützen. Auch in den Bädern, der Berg-
bahn und den Garagen spielt Nach-
haltigkeit eine große Rolle. Immerhin 
leben die Stadtwerke Heidelberg 

seit über 25 Jahren ein zertifiziertes 
Umwelt managementsystem, und 
die Bäder sind geprüfte „nachhaltig 

wirtschaftende 
Betriebe“. „Mit 
dem Geschäfts- 
und Nachhal-
tigkeitsbericht 
geben wir um-
fassende Aus-
kunft über 
uns,“ sagt Prof.  
Dr. Rudolf 
Irmscher, Ge-
schäftsführer 
der Stadtwer-
ke Heidelberg. 
„Dabei orien-
tieren wir uns 
am deutschen 
N a c h h a l t i g -

keits kodex und an  der Ma trix der Ge-
meinwohl- Öko nomie, dokumentiert 
in einer  eigenen Erklärung.“ 

Bericht online lesen oder downloaden:

 �  berichte.stadtwerke-
heidelberg.de/ 
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GGH baut Wohnungsbestand weiter aus
 

Die städtische Woh-
nungsbaugesellschaft 
legt ihren Geschäfts-
bericht 2019 vor

 

D ie Gesellschaft für Grund- und 
Hausbesitz mbH (GGH) hat im 

Jahr 2019 mit 233 fertiggestellten 
Mietwohnungen neuen Wohnraum 
für unterschiedliche Zielgruppen 
geschaffen. Es ist eine der Kernauf-
gaben des städtischen Unterneh-
mens „bezahlbarem Wohnraum zu 
schaffen, der individuellen Lebens-
entwürfen ebenso gerecht wird wie 
einer nachhaltigen Stadtentwick-
lung“, sagt GGH-Geschäftsführer Pe-
ter Bresinski. 

So entstanden und entstehen unter 
anderem: 
 ›  Das Quartier „MEILEN.STEIN“ in 
der Bahnstadt mit 185 Wohnungen, 
einer Kindertagesstätte, Büros, Ge-
werbeeinheiten und einem Hotel. 

 ›  38 barrierefreie Mietwohnungen für 
Senioren in der Bluntschlistraße. 

 ›  85 überwiegend seniorengerech-
te Mietwohnungen werden im 
letzten Bauabschnitt des Höllen-
stein-Quartiers derzeit erstellt. 

6,59 Euro Durchschnittsmiete

2019 hat die GGH ihren Bestand auf 
knapp 7.200 Wohnungen ausgebaut. 
Sie ist größter Wohnungsanbieter 
in Heidelberg. Insgesamt liegt die 
durchschnittliche Nettokaltmiete der 
GGH im Berichtsjahr bei 6,59 Euro,  
das sind fast 40 Prozent unter der 
durchschnittlichen Mietspiegelmiete 
in Heidelberg. 26 Millionen Euro flos-
sen 2019 in Modernisierungen.

Projekte für die Stadtentwicklung

 Die GGH ist intensiv an der städte-
baulichen Entwicklung der großen 
Konversionsflächen beteiligt. 
 ›  In Rohrbach entwickelt sie das 
Hospital zu einem emissionsar-
men Quartier. Rund 600 Wohnein-
heiten werden für Haushalte mit 
unteren und mittleren Einkom-
men geschaffen. Baustart ist 2021.  

 › 1 .200 Wohneinheiten entstehen in 

Mark-Twain-Village. Diese entwi-
ckelt die MTV Bauen und Wohnen 
GmbH. Zu der haben sich die GGH, 
die Baugenossenschaften Fami-
lienheim Heidelberg und Neu 
Heidelberg sowie die Heidelber-
ger Volksbank und die Volksbank 
Kurpfalz zusammengeschlossen. 
70 Prozent der Wohnungen stehen 
Menschen mit kleinen und mitt-
leren Einkommen zur Verfügung.   

Bauleistungen für Sport und Kultur

 ›   Die neue Großsporthalle an der 
Speyerer Straße, der SNP dome, 
bietet Platz für bis zu 5.000 Zu-
schauer. Die Tochter der GGH, die 
Bau- und Servicegesellschaft BSG, 
ist künftiger Eigentümer und ver-
antwortlich für Bau und Betrieb. 

 ›   Im Auftrag der Stadt hat die GGH 
die Projektleitung für das neue 
Kulturzentrum Karlstorbahnhof in 
der ehemaligen Kutschenhalle der 
Campbell Barracks übernommen. 

 ›   Auch die Sanierung des Inneren 
der Stadthalle koordiniert die GGH. 

 ›  Die BSG übernimmt die Planung, den 
Bau sowie das Gebäudemanagement 
des Konferenzzentrums am Bahn-
hofsplatz Süd. Die Fertigstellung ist 
für Frühjahr 2023 geplant.  GGH

  www.ggh-heidelberg.de

38 barrierefreie Mietwohnungen für Senioren baute die städtische Wohnungsbau-

gesellschaft GGH in der Bluntschlistraße in Bergheim. (Foto GGH/Buck)

Masterplanverfahren: Vorschläge 
auf Realisierbarkeit prüfen
 

Lenkungskreis befasste 
sich mit der nächsten 
Phase des Masterplan-
prozesses Im Neuen-
heimer Feld
 

D er Lenkungskreis des Master-
planverfahrens Im Neuenhei-

mer Feld hat sich kürzlich mit der 
nächsten Phase des Masterplanpro-
zesses befasst. Die Projektträger sind 
sich einig, dass die bisherigen Pla-
nungen nun möglichst stark konkre-
tisiert werden müssen. Unabdingbar 
sei, auch die Realisierbarkeit der ver-
schiedenen Vorschläge zu prüfen.
Der Heidelberger Gemeinderat hatte 
zuvor entschieden, das Verfahren mit 

zwei Planungsbüros fortzusetzen. Der 
Lenkungskreis begrüßte es, dass das 
Gremium vier Eckpfeiler bestätigte, 
die unter Beteiligung der Öffentlich-
keit von den Projektträgern gemein-
sam vorgeschlagen worden waren: 
 ›  Durch die Zusammenfassung von 
Nutzungen und Nachverdichtun-
gen werden Quartiere herausgebil-
det und eine weitgehend verkehrs-
freie Campusmitte gesichert.

 ›  Das bestehende Baurecht für den 
Hühnerstein wird erst dann ge-
nutzt, wenn die wissenschaftsad-
äquaten Verdichtungspotenziale 
im heutigen Campus weitgehend 
ausgeschöpft sind. Geprüft werden 
soll auch ein „Bauflächen-Tausch“ 
zwischen Teilen des Hühnersteins 
und heutigen Sportflächen.

 ›  Es soll eine durchgängige Freiraum-
verbindung vom Handschuhshei-

mer Feld durch den Campus bis 
zum Neckar geben. Das erhöht die 
Aufenthaltsqualität und schafft ein 
engmaschiges, grünes Wegenetz.

 ›  Der Neckarbogen bleibt in einer Tie-
fe von 60 Metern frei von Bebauung. 

In der anstehenden Phase seien die 
Vorgaben der Projektträger durch die 
Planungsbüros konsequent zu beach-
ten, betont der Lenkungskreis.Insbe-
sondere müssen alle verkehrlichen 
und städtebaulichen Ansätze auf ihre 
Realisierbarkeit überprüft werden.
Mitglieder des Lenkungskreises sind 
Wissenschaftsministerin Theresia 
Bauer, Finanzstaatssekretärin Gisela 
Splett, Uni-Rektor Prof. Dr. Bernhard 
Eitel und Oberbürgermeister Prof. Dr. 
Eckart Würzner.  cat

 www.masterplan- 
 neuenheimer-feld.de

Neuer amtlicher 
Stadtplan
Mit Darstellung  
künftiger Planungen

Der neue amtliche Stadtplan der 
Stadt Heidelberg ist erschienen. In 
der Neuauflage aktualisiert sind 
die im Umbau befindlichen Kon-
versionsflächen. Gezeigt werden 
auch die kommenden Planungen 
dort. Die Darstellung der Bahnstadt 
wurde dem Ausbau folgend über-
nommen. Erstmalig sind die Ein-
bahnstraßen mit ihrer Richtung 
im Plan integriert und auch öffent-
liche Rettungspunkte dargestellt. 
Alle Veränderungen seit der letzten 
Aktualisierung 2014 sind im neuen 
Plan dargestellt.
Die Auflage der Ausgabe 2020 ist auf 
2.000 Exemplare limitiert. Der Plan 
ist ab dem 20. August zum Preis von 
6,87 Euro über den örtlichen Buch-
handel erhältlich.
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ORTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG 

Aufstellung des Bebauungsplans Kirch-
heim –  Kindertagesstätte Stettiner Straße 

Der Gemeinderat der Stadt Heidelberg hat 
in öffentlicher Sitzung am 23. Juli 2020 
gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen, für den Bereich am 
nördlichen Rand des Siedlungskerns von 
Kirchheim, im Umgriff von zwei verschie-
denen rechtskräftigen Bebauungsplänen, 
einen Bebauungsplan aufzustellen. Der 
nördliche Teil des Plangebiets liegt im 
Umgriff des rechtskräftigen Bebauungs-
plans „Beiderseits des Kirchheimer Weges 
2. Änderung nördlich der Stettiner Straße“ 
(Datum der Rechtskraft 06.05.1977), der 
südliche Teil des Plangebiets liegt im Um-
griff des rechtskräftigen Bebauungsplans 
„Kirchheim Nord“ (Datum der Rechtskraft 
07.02.1959). Begrenzt wird das Plangebiet 
durch die Anlagen des Kleingartenvereins 
Stettiner Straße e.V. im Norden, durch die 
Verkehrsfläche der Schwetzinger Straße im 
Osten, durch die Wohnbebauung der Op-
pelner Straße 67, der Schwetzinger Straße 
149 und 151 im Süden und durch die Wohn-
bebauung der Oppelner Straße 59 sowie die 
Freifläche entlang der Stettiner Straße im 
Westen.
Die Grenze des Geltungsbereichs des Be-
bauungsplans ist dem abgedruckten Lage-
plan zu entnehmen.

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit 
gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht.

Beschleunigtes Verfahren gemäß § 13 a 
BauGB

Der Bebauungsplan wird als Bebauungs-
plan der Innenentwicklung im beschleu-
nigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB 
durchgeführt. Auf die Durchführung einer 
Umweltprüfung gemäß § 2 Absatz 4 BauGB 
wird verzichtet.

Ziele der Planung
Mit dem Bebauungsplan soll die Möglich-
keit zur Errichtung einer Kindertagesstät-
te geschaffen werden.
Heidelberg, den 29. Juli 2020
Stadt Heidelberg
Stadtplanungsamt

BEKANNTMACHUNG 

Jahresabschluss 2019 Heidelberg 
Marketing GmbH

Die Gesellschafterversammlung der 
Heidelberg Marketing GmbH hat am 
27.07.2020 den Jahresabschluss 2019 fest-
gestellt. Das Ergebnis beträgt 0 €.

Der Jahresabschluss ist in der Zeit vom 24. 
August bis 04. September 2020 montags 
bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
und freitags von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
in der Neuenheimer Landstraße 5, 69120 
Heidelberg, öffentlich ausgelegt. Auf-
grund der Corona-Pandemie bitten wir, 
dass Interessentinnen und Interessen-
ten ihren Besuch vorab telefonisch unter 
06221/5840201 anmelden und die erforder-
lichen Hygiene-Regeln einhalten sowie 
Mund-Nasenschutz tragen.
Die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes hat zu keinen Einwän-
den geführt.

ORTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG 

Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans  Weststadt – An der 
Montpellierbrücke

Der Gemeinderat der Stadt Heidelberg hat 
in öffentlicher Sitzung am 23.07.2020 ge-
mäß § 12 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen, für den Bereich Weststadt – 
An der Montpellierbrücke ein Bebauungs-
planverfahren einzuleiten. Die Grenze des 
Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans ist dem abgedruckten La-
geplan zu entnehmen.

Der Einleitungsbeschluss wird hiermit 
gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht.

Ziele der Planung

Mit der Aufstellung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Errichtung eines gemischt genutzten 
Gebäudeensembles mit Büro- und Einzel-
handelsflächen, Wohngebäuden und Ser-
viced Appartements geschaffen werden. 

Heidelberg, den 28.07.2020
Stadt Heidelberg
Stadtplanungsamt

BEKANNTMACHUNG 

Gemäß § 5 des Straßengesetzes für Ba-
den-Württemberg wird die im Planaus-
zug markierte Teilfläche des Kranichwegs 
(Flurstück 3554) nach Abschluss der Bau-
arbeiten im Zuge des Neubaus des Nah-
versorgungszentrums am Kranichplatz 
gemäß den Bestimmungen des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan Pfaffengrund 
„Nahversorgungsmarkt Kranichweg“ 
zum 31.07.2019 als Gemeindestraße dem 
öffentlichen Geh- und Fahrverkehr gewid-
met.

BEKANNTMACHUNGEN

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Widmung ist der Widerspruch 
zulässig. Der Widerspruch kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe bei der 
Stadt Heidelberg (Tiefbauamt -, Gaisberg-
straße 7, 69115 Heidelberg, Zimmer 510) 
eingelegt werden. 
Heidelberg, den 19.08.2020
Der Oberbürgermeister

ORTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG

Satzungsbeschluss für den Bebauungs-
plan mit örtlichen Bauvorschriften 
„Südstadt Konversion Teil 3: Campbell 
Barracks“

Der Gemeinderat der Stadt Heidelberg hat 
in öffentlicher Sitzung am 17.12.2019 ge-
mäß § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in 
Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung 
(GemO) den Bebauungsplan „Südstadt 
Konversion Teil 3: Campbell Barracks“ 
sowie die örtlichen Bauvorschriften ge-
mäß § 74 der Landesbauordnung (LBO) in 
Verbindung mit § 4 GemO als Satzung be-
schlossen. Dieser Beschluss wird hiermit 
gemäß § 10 Absatz 3 BauGB ortsüblich be-
kannt gemacht.
Die Grenze des Geltungsbereichs des Be-
bauungsplans mit örtlichen Bauvorschrif-
ten ist dem abgedruckten Lageplan zu 
entnehmen.

Mit dieser Bekanntmachung treten der 
Bebauungsplan und die örtlichen Bauvor-
schriften gemäß § 10 Absatz 3 des Bauge-
setzbuchs (BauGB) in Kraft.
Jedermann kann den Bebauungsplan mit 
örtlichen Bauvorschriften, die Begrün-
dung und die zusammenfassende Erklä-
rung im Technischen Bürgeramt der Stadt 
Heidelberg einsehen und Auskunft über 
den Inhalt erhalten.

Eine Einsichtnahme in die o.g. Satzung im 
Technischen Bürgeramt ist in der Regel 
nach vorheriger terminlicher Abspra-
che unter den Telefonnummern 06221 – 58 
25150 und 58 25160 oder per E-Mail unter 
bauberatung@heidelberg.de möglich. 
Dienstags in der Zeit von 11 bis 12.30 Uhr 
und donnerstags in der Zeit von 15 bis 17 
Uhr ist die Einsichtnahme auch ohne Ter-
minabsprache möglich.

Ort: Technisches Bürgeramt,
Verwaltungsgebäude Prinz Carl, EG
Kornmarkt 1, 69117 Heidelberg
telefonische Erreichbarkeit: 
Montag  8.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag  8.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 8.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag 8.00 bis 17.30 Uhr
Freitag   8.00 bis 12.00 Uhr

Gemäß § 215 Absatz 1 BauGB werden un-
beachtlich
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und 
3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Stadt Heidelberg unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind.

Hinweise:
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 
1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB wird hin-
gewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 
BauGB eingetretene Vermögensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird.
Eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg oder aufgrund 
dieses Gesetzes beim Zustandekommen 
dieser Satzung, mit Ausnahme der Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung ist gemäß § 4 
Absatz 4 und 5 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg unbeachtlich, wenn 
nicht der Bürgermeister dem Beschluss 
nach § 43 der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg wegen Gesetzwidrig-
keit widersprochen hat oder wenn nicht 
vor Ablauf eines Jahres nach Bekannt-
machung die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet hat oder wenn 
nicht die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschrift unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. Ist eine Verletzung in der be-
schriebenen Art geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen.
Heidelberg, den 11.08.2020
Stadt Heidelberg
Stadtplanungsamt
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GEHWEGREINIGUNGSGEBÜHREN WERDEN FÄLLIG

Die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung 
Heidelberg weist darauf hin, dass die drit-
te Rate der Gehwegreinigungsgebühren 
2020 zum 15. August für alle gebühren-
pflichtigen Anwesen fällig wird. Es wird 
gebeten, bei der Überweisung die Kunden-

nummer und die Vertragskontonummer 
anzugeben. Für die Gehwegreinigungs-
gebühren gibt es eine eigene Bankverbin-
dung: Sparkasse Heidelberg, BLZ 672 500 
20, Kontonummer 9054367 oder IBAN DE76 
6725 0020 0009 0543 67.

ORTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG

Satzung über die förmliche Festlegung des   Sanierungsgebiets „Heidelberg-Wieblingen“

Aufgrund von § 142 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GemO) für Ba-
den-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. 
GBl. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186), 
hat der Gemeinderat der Stadt Heidelberg am 23.07.2020 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Festlegung des Sanierungsgebietes und Verfahren
(1) Das Gebiet, zwischen dem Bereich Kappesgärten, Neckarauer Straße, Edinger Stra-
ße, Adlerstraße und Neckarhamm bis Hermann-Treiber-Straße, das sich über den Be-
reich des historischen Ortskerns erstreckt, wird förmlich als Sanierungsgebiet „Heidel-
berg-Wieblingen“ festgelegt. 
(2) Die genaue Abgrenzung des Sanierungsgebiets ergibt sich aus beigefügtem Lageplan 
(Anlage 1), der Bestandteil dieser Satzung ist.

(Anlage 1) 
Ebenfalls Bestandteil dieser Satzung ist die Flurstücksliste (Anlage 2).
(3) Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Verfahren durchgeführt. Damit 
finden die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156 des Bau-
gesetzbuches keine Anwendung. 

§ 2 Sanierungsziele 

(1) Allgemeines Ziel ist die wesentliche Verbesserung und Umgestaltung städtebauli-
cher Missstände im Sanierungsgebiet.
(2) Im Sanierungsgebiet werden insbesondere folgende Ziele verfolgt:
1. Der historische Ortskern soll erhalten, erneuert und fortentwickelt, die Gestaltung 
des Ortsbildes verbessert und den Erfordernissen des Denkmalschutzes Rechnung ge-
tragen werden. 
2. Ortstypische Gebäude sollen erhalten und modernisiert werden, auch wenn sie nicht 
unter Denkmalschutz stehen. 
3. Die bauliche Struktur soll nach den allgemeinen Anforderungen an das Ortsbild, den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung, an das Naturschutzrecht sowie nach den sozia-
len, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen entwickelt werden. 
4. Die Siedlungsstruktur soll den Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen der Bevölkerung entsprechen. 
(3) Konkretisierte Sanierungsziele können sich auch aus einem Sanierungskonzept er-
geben.

§ 3 Vereinfachtes Verfahren und Genehmigungspflicht
(1) Die Anwendung der §§ 152 bis 156a Baugesetzbuch wird gemäß § 142 Absatz 4 Bauge-
setzbuch ausgeschlossen, weil sie für die Durchführung der Sanierung nicht erforder-
lich ist und die Durchführung hierdurch voraussichtlich nicht erschwert wird (verein-
fachtes Verfahren).
(2) Im Geltungsbereich dieser Satzung bedürfen die in § 144 Absatz 1 und 2 BauGB ge-
nannten Vorhaben und Rechtsvorgänge (unter anderem die Errichtung, die Änderung, 
die Nutzungsänderung und der Rückbau von baulichen Anlagen) der Genehmigung. 
Die Genehmigung darf nur aus den in § 145 Absatz 2 Baugesetzbuch genannten Gründen 
versagt werden. 
(3) Die Genehmigung ist bei der Stadt Heidelberg zu beantragen.

§ 4 Kategorisierung der Gebäude entsprechend ihrer Erhaltenswürdigkeit

(1) Bei der Erteilung einer sanierungsrechtlichen Genehmigung für die Errichtung, Än-
derung, Nutzungsänderung oder den Rückbau von baulichen Anlagen kann es von Be-
deutung sein, wie erhaltenswürdig oder ortsbildprägend die bauliche Anlage ist. 
(2) Die Gebäude im Geltungsbereich wurden weitgehend in Kategorien entsprechend 
ihrer Erhaltenswürdigkeit und Ortsbildprägung eingeordnet (Anlage 3). In Ausnahme-
fällen kann im Rahmen der Einzelfallprüfung eine hiervon abweichende Einordnung 
vorgenommen werden:
1. Zur Kategorie 1 gehören erhaltenswerte ortsbildprägende Denkmale von städtebau-
licher Bedeutung. Sie sind in Anlage 3 rot markiert. 
2. Zur Kategorie 2 gehören erhaltenswerte ortsbildprägende Gebäude und Gebäudean-
ordnungen, die einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart 
leisten. An diesen Gebäuden wurden keine oder nur geringe ortsbilduntypische Umbau-
ten an Dach, Fassade oder Einfriedung vorgenommen. Sie sind in Anlage 3 braun mar-
kiert. 
3. Zur Kategorie 3 gehören ortsbildtypische Gebäude mit teilweise ortsbilduntypischen 
Merkmalen an Dach, Fassade oder Einfriedung. Sie sind in Anlage 3 orange markiert. 
4. Zur Kategorie 4 gehören Bauten neuerer Zeit oder Gebäude, die durch Umbaumaßnah-
men an Dach, Fassade oder Einfriedung mit ortsbilduntypischen Elementen und Mate-
rialien stark verändert wurden, aber zum Teil mit ihrer Kubatur, der Gebäudestellung 
und der Dachform einen Beitrag zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart leisten. Sie 
sind in Anlage 3 gelb markiert.
5. Zur Kategorie 5 gehören Gebäude, die keinen oder nur einen geringen Beitrag zur Er-
haltung der städtebaulichen Eigenart leisten. Sie sind in Anlage 3 blau markiert. 

§ 5 Ortsbildprägung

(1) Folgende Merkmale tragen insbesondere zur Ortsbildprägung bei: 
1. in Grundfläche und Gebäudehöhe kleinteilige Gebäude mit maximal ein bis zwei Ge-
schossen,
2. Gebäude, die sich bezüglich ihrer Stellung und ihres Volumens an den historischen 
Stadtgrundriss anpassen,
3. geneigte Dächer mit ortsbildtypischen Dachformen und ortsbildtypischer Neigung 
mit geringem Dachüberstand und Dacheindeckungen aus roten Ziegeln im Farbspekt-
rum zwischen ziegelrot und rotbraun, deren Dachaufbauten ortsbildtypisch sind,
4. Lochfassaden mit überwiegendem Wandanteil mit einer ortsbildtypischen Farb- und 
Materialwahl,
5. die ortsbildtypische Ausführung der Fenster und Türen (stehende Rechteckformate 
und geteilte Fensterflügel mit einer tiefen Laibung mit Sandsteingewänden oder (wenn 
kein Sandstein vorhanden) farblich abgesetzten Fenstergewände mit einer weitgehend 
symmetrischen Anordnung, hohe Tore),
6. ortsbildtypische Einfriedungen.

(2) Das Ortsbild wird teilweise durch Scheunen geprägt und zwar durch:
1. deren Volumen und deren Stellung, die sich an den historischen Stadtgrundriss an-
passen, und deren Anordnung um Höfe,
2. deren bauliche Elemente wie Natursteinmauern und Fachwerk und bestehende Öff-
nungen (z. B. Scheunentor).
(3) Das Ortsbild wird auch geprägt durch bestimmte Freiflächen und Plätze sowie durch 
bestimmte stadtbildprägende Ensembles, wie zum Beispiel die Parkanlage Hostig und 
die Elisabeth-von Thadden-Schule mit ihren parkartigen Freiflächen. 
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§ 6 Genehmigung der Errichtung von baulichen Anlagen

(1) Die Genehmigung zur Errichtung von baulichen Anlagen darf nur versagt werden, 
wenn Grund zur Annahme besteht, dass das Vorhaben die Durchführung der Sanierung 
unmöglich macht oder wesentlich erschweren oder den Zielen und Zwecken der Sanie-
rung zuwiderlaufen würde. 
(2) Eine Beeinträchtigung im Sinne des Absatzes 1 liegt vor, wenn auf ortsbildprägenden 
Freiflächen bauliche Anlagen errichtet werden oder wenn bei Neubauten wesentliche 
ortsbildprägende Merkmale des § 5 Absatz 1 nicht verwirklicht werden. 
(3) Die Errichtung von Sonderbauten kann im Einzelfall auch genehmigt werden, wenn 
einzelne der in § 5 Absatz 1 aufgeführten ortsbildprägenden Merkmale nicht eingehal-
ten werden. 

§ 7 Genehmigung von baulichen Änderungen und/oder Nutzungsänderung von 
baulichen Anlagen

(1) Die Genehmigung für die Änderung oder Nutzungsänderung einer baulichen Anla-
ge darf nur versagt werden, wenn Grund zur Annahme besteht, dass das Vorhaben die 
Durchführung der Sanierung unmöglich macht oder wesentlich erschweren oder den 
Zielen und Zwecken der Sanierung zuwiderlaufen würde. 
(2) Bei den baulichen Anlagen der Kategorie 1 und 2 nach § 4 Absatz 2 ist für die Ge-
nehmigungsfähigkeit der baulichen Änderung ein weitgehender Substanzerhalt von 
Bedeutung. Das Ortsbild und die Stadtgestalt wird bei Umbaumaßnahmen im Übrigen 
beeinträchtigt, wenn die in § 5 Absatz 1 genannten wesentlichen prägenden Merkmale 
des Gebiets bei den Umbauten an entsprechenden Gebäudeteilen nicht übernommen 
werden.
(3) Der Umbau historischer Scheunen wird dann genehmigungsfähig sein, wenn das 
Ortsbild durch den Umbau nicht beeinträchtigt wird, also die in § 5 Absatz 2 genannten 
Merkmale und das Erscheinungsbild der Scheune im Wesentlichen erhalten bleiben. 
(4) Der Umbau von Sonderbauten kann im Einzelfall auch genehmigt werden, wenn ein-
zelne der in § 5 Absatz 1 aufgeführten stadtbildprägenden Merkmale dabei nicht ein-
gehalten werden. 
 

§ 8 Genehmigung des Rückbaus von baulichen Anlagen

(1) Die Genehmigung für einen Rückbau darf nur versagt werden, wenn Grund zur An-
nahme besteht, dass das Vorhaben die Durchführung der Sanierung unmöglich macht 
oder wesentlich erschweren oder den Zielen und Zwecken der Sanierung zuwiderlaufen 
würde.
(2) Versagensgründe liegen in der Regel nicht vor für Gebäude der Kategorien 3, 4 und 5 
nach § 4 Absatz 2.
(3) Für Gebäude der Kategorie 1 und 2 nach § 4 Absatz 2 wird die Genehmigung für den 
Abbruch in der Regel versagt. Wenn in atypischen Ausnahmefällen mit dem Abbruch 
dennoch nicht gegen Sanierungsziele verstoßen wird, kann der Abbruch genehmigt 
werden.

§ 9 Genehmigung von sonstigen Vorhaben und Rechtsvorgängen nach § 144 Absatz 
1 und 2 BauGB

Die Genehmigung für sonstige Vorhaben und Rechtsvorgänge nach § 144 Absatz 1 und 
2 BauGB im Übrigen darf nur versagt werden, wenn diese die Durchführung der Sanie-
rung unmöglich machen oder wesentlich erschweren oder den Zielen und Zwecken der 
Sanierung zuwiderlaufen würde.

§ 10 Zeitliche Befristung

Die Durchführung der Sanierungsmaßnahme wird auf eine Dauer von 12 Jahren befristet.

§ 11 Inkrafttreten

Diese Satzung wird gemäß § 143 Absatz 1 Satz 4 BauGB mit ihrer Bekanntmachung 
rechtsverbindlich.

Heidelberg, den 29.07.2020
gez. i.V. J. Odszuck
Oberbürgermeister

Anlage 2: Flurstückliste
Das Sanierungsgebiet umfasst folgende Flurstücke und Flurstücksteilbereiche:
Flurstück-Nr. 30001 teilweise, 30001/1, 30002 teilweise, 30002/1, 30004, 30005, 30006, 30007, 
30008, 30010, 30011, 30012, 30013, 30013/1, 30014, 30015, 30016, 30017, 30018, 30019, 30019/1, 
30020, 30021, 30023 teilweise, 30024, 30025, 30026, 30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032, 
30033, 30041, 30041/1, 30041/2, 30041/3, 30041/4, 30042, 30044, 30044/1, 30044/2, 30044/4, 
30044/5, 30047, 30048, 30049, 30052, 30053, 30054, 30055, 30056, 30057, 30058, 30058/1, 30059, 
30059/1, 30060, 30061, 30062, 30063, 30064, 30064/1, 30064/2, 30065, 30066, 30067, 30068, 
30068/1, 30070, 30070/1, 30070/2, 30070/3, 30070/6, 30071, 30071/1, 30072, 30073, 30074, 30075/1 
teilweise, 30075/3 teilweise, 30076, 30077, 30078, 30079, 30080, 30081, 30081/1, 30082, 30082/1, 
30083, 30084, 30084/1, 30085, 30086, 30087, 30088, 30089, 30089/1, 30089/2, 30090, 30090/1, 
30091, 30092, 30093, 30094, 30095, 30096, 30097, 30097/1, 30098, 30099, 30107, 30108, 30109, 
30109/2, 30111, 30111/1, 30112, 30113, 30113/1, 30113/2, 30115, 30119, 30120; 30121; 30121/1 teil-
weise, 30121/2, 30121/3 teilweise, 30122; 30123 teilweise, 30124, 30125, 30125/1, 30129, 30130, 
30130/1, 30134, 30135, 30137, 30138, 30139, 30140, 30141, 30144, 30147, 30148, 30149, 30153, 30154, 

30155 teilweise, 30156, 30158, 30173, 30174, 30174/1, 30174/2, 30175, 30196, 30196/1,30197, 30198, 
30199, 30200, 30201, 30202, 30203, 30204, 30204/1, 30204/2, 30204/3, 30204/4, 30205, 30206, 
30207, 30208, 30209, 30210, 30210/2, 30211, 30212, 30216, 30217, 30218, 30220, 30221, 30222, 
30223, 30224, 30225, 30225/1, 30226, 30227, 30229, 30230, 30231, 30232, 30233, 30235, 30235/1, 
30236, 30238, 30238/1, 30240, 30241, 30241/1, 30242, 30242/2, 30243, 30244, 30246, 30246/2, 
30247, 30248, 30249, 30250, 30250/1, 30251, 30254/2, 30257 teilweise, 30258, 30258/1, 30259, 
30259/1, 30259/2, 30260, 30261, 30262, 30263, 30264, 30265, 30266, 30267, 30268, 30269, 30270, 
30271, 30272, 30273, 30274, 30275, 30276, 30277, 30278, 30279, 30280, 30280/1, 30281, 30282, 
30283, 30284, 30285, 30286, 30287, 30288, 30289, 30289/1, 30289/2, 30289/3, 30289/4, 30289/5, 
30290, 30291, 30292, 30293, 30294, 30294/1, 30294/2, 30294/3, 30295, 30295/1, 30295/2, 30296, 
30302, 30303, 30304, 30305, 30306, 30307, 30308, 30309, 30310, 30311, 30312, 30312/1, 30313, 
30314, 30315, 30316, 30317, 30318, 30319, 30320, 30320/ 1, 30321, 30324, 30324/1, 30325, 30325/1, 
30325/2, 30326, 30326/1, 30326/2, 30327, 30327/13 teilweise, 30328, 30329, 30329/1, 30330, 30331, 
30332, 30333, 30334, 30335, 30336, 30337, 30338, 30339, 30340, 30341, 30342, 30343, 30344, 30346, 
30347, 30348, 30349, 30350, 30351, 30352, 30353, 30354, 30355 teilweise, 30356, 30356/1, 30356/2, 
30357, 30357/1, 30358, 30359, 30359/1, 30359/2, 30362, 30363, 30364, 30368, 30368/7, 30368/8, 
30369, 30370, 30371, 30372, 30373, 30374, 30375, 30376/1 teilweise, 30377, 30378, 30385, 30385/1, 
30387, 30387/1 teilweise, 30388 teilweise, 30389 teilweise, 30390 teilweise, 30391, 30392, 
30393, 30394, 30395, 30395/1, 30395/2, 30395/3, 30395/4, 30395/5, 30395/6, 30395/7, 30395/8, 
30395/9, 30395/11, 30395/12, 30395/13, 30395/14, 30395/15, 30395/17, 30395/19, 30415 teilweise, 
30437, 30437/1, 30437/2, 30437/3, 30437/4, 30437/5, 30437/7, 30438, 30438/1, 30438/2, 30439 teil-
weise, 30439/1, 30439/2, 30439/4, 30439/5, 30439/ 7, 30439/8, 30439/9, 30440/1, 30440/3, 30440/4, 
30577, 30578, 30579, 30580, 30581, 30582, 30583, 30586, 30587, 30596/1 teilweise, 30597, 30598, 
30599, 30600, 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30607/1, 30608, 30609, 30610, 
30611, 30612, 30613, 30614, 30615, 30616, 30617, 30618, 30619, 30620,
30621, 30621/1, 30621/2, 30622, 30622/1, 30623, 30624, 30625, 30626, 30627, 30628, 30629, 30630, 
30631, 30632, 30633, 30634, 30635, 30636, 30637, 30644, 30645, 30646, 30647, 30648, 30649, 
30650, 30651, 30652, 30653, 30654, 30655, 30656, 30665, 30666, 30667, 30668 teilweise, 30673 
teilweise

Anlage 3: Kategorisierung
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Für rund 160.000 Menschen ist Heidelberg ihr Lebensmittelpunkt. Die Bürgerinnen und 
Bürger Heidelbergs schätzen nicht nur die weltbekannte Schönheit und landschaftlich reiz-
volle Lage der Neckarstadt inmitten der Metropolregion Rhein-Neckar, sondern vor allem 
ihre Lebensqualität. 

Beachtenswerte 98 Prozent aller Heidelbergerinnen und Heidelberger fühlen sich in ihrer 
Stadt wohl - ein in Deutschland einmaliger Wert. Heidelberg ist eine tolerante und welt-
offene Stadt mit einer bürgernahen und transparenten Verwaltung und hat somit enorme 
Potenziale für eine große und starke Zukunft. Nicht zuletzt beweist dies die Auszeichnung 
Heidelbergs als eine von fünf „Digitalen Zukunftskommunen“ Baden-Württembergs. 

Aktuell kümmern sich rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Belange der 
Heidelberger Bürgerinnen und Bürger. Professionelle und effiziente Aufgabenerfüllung, 
konsequente Kundenorientierung und eine hohe Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter – dieser Anspruch vereint alle Aufgabenbereiche.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab 01. März 2021 (späterer Eintrittszeitpunkt 
nach Absprache möglich) für verschiedene Aufgabenbereiche mehrere
 

Bachelor of Arts – Public Management (m/w/d)
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 6. September 2020 online unter 

www.heidelberg.de/stellenausschreibungen.

Hier finden Sie auch die detaillierte Stellenausschreibung mit den notwendigen Qualifikatio-
nen sowie weiteren Informationen.
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Legende Kategorien

Kategorie 1: Erhaltenswerte ortsbildprägende Denkmale von städtebaulicher 
Bedeutung. Sie sind in Anlage 3 rot markiert.

Kategorie 2: Erhaltenswerte ortsbildprägende Gebäude und Gebäudeanordnun-
gen, die einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart leis-

ten. An diesen Gebäuden wurden keine oder nur geringe ortbilduntypische Umbauten 
an Dach, Fassade oder Einfriedung vorgenommen. Sie sind in Anlage 3 braun markiert.

Kategorie 3: Ortsbildtypische Gebäude mit teilweise ortsbilduntypischen Merk-
malen an Dach, Fassade oder Einfriedung. Sie sind in Anlage 3 orange markiert.

Kategorie 4: Zur Kategorie 4 gehören Bauten neuerer Zeit oder Gebäude, die 
durch Umbaumaßnahmen an Dach, Fassade oder Einfriedung mit ortsbildun-

typischen Elementen und Materialien stark verändert wurden, aber zum Teil mit ihrer 
Kubatur, der Gebäudestellung und der Dachform einen Beitrag zur Erhaltung der städte-
baulichen Eigenart leisten. Sie sind in Anlage 3 gelb markiert.

Kategorie 5: Gebäude, die keinen oder nur einen geringen Beitrag zur Erhaltung 
der städtebaulichen Eigenart leisten. Sie sind in Anlage 3 blau markiert.

Gebäude im Gebietsbereich, die noch nicht in Kategorien eingeteilt wurden.

Jedermann kann die Sanierungssatzung Heidelberg-Wieblingen im Technischen Bür-
geramt einsehen und Auskunft über den Inhalt erhalten.
Eine Einsichtnahme in die o.g. Satzung im Technischen Bürgeramt ist in der Regel nach 
vorheriger terminlicher Absprache unter den Telefonnummern 06221 – 58 25150 und 
58 25160 oder per E-Mail unter bauberatung@heidelberg.de möglich. Dienstags in der 
Zeit von 11 bis 12.30 Uhr und donnerstags in der Zeit von 15 bis 17 Uhr ist die Einsicht-
nahme auch ohne Terminabsprache möglich.
Technisches Bürgeramt, Verwaltungsgebäude Prinz Carl, EG,Kornmarkt 1, 69117 Heidelberg
Telefonische Erreichbarkeit: Montag 8.00 bis 12.00 Uhr, Dienstag 8.00 bis 16.00 Uhr, 
Mittwoch 8.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag 8.00 bis 17.30 Uhr, Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr
Gemäß § 215 Absatz 1 BauGB werden unbeachtlich
1. eine nach § 214 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb von 1 Jahr nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Stadt Heidelberg unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind.

Hinweise:
Die Stadt Heidelberg hat gemäß § 143 Absatz 2 BauGB die Verpflichtung, dem Grund-
buchamt die von der Sanierungssatzung betroffenen Grundstücke einzeln zu benennen. 
Das Grundbuchamt hat danach in die Grundbücher der betroffenen Grundstücke einzu-
tragen, dass eine Sanierung durchgeführt wird (sogenannter Sanierungsvermerk).
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg oder aufgrund dieses Gesetzes beim Zustandekommen dieser 
Satzung, mit Ausnahme der Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ist gemäß § 4 Absatz 4 und 5 der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg unbeachtlich, wenn nicht der Bürgermeister 
dem Beschluss nach § 43 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wegen Gesetz-
widrigkeit widersprochen hat oder wenn nicht vor Ablauf eines Jahres nach Bekannt-
machung die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder wenn nicht 
die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Ist eine 
Verletzung in der beschriebenen Art geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
der genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Heidelberg, den 10.08.2020, Stadt Heidelberg, Stadtplanungsamt

BEKANNTMACHUNG 

Nachträgliche Widmungsbeschränkung für eine Teilfläche der Straße „Langer Anger“

Die Stadt Heidelberg beabsichtigt den Ausschluss des Kraftfahrzeugverkehrs für die 
im nachstehenden Plan rot markierte Teilfläche der Straße „Langer Anger“ zwischen 
Da-Vinci-Straße und Galileistraße auf Höhe des Gadamer Platzes sowie der Pfaffen-
grunder Terrasse ab 01.12.2020 im Wege einer nachträglichen Widmungsbeschränkung 
gemäß § 5 Absatz 5 in Verbindung mit § 7 des Straßengesetzes.

Der dargestellte Plan kann kostenlos bei 
der Stadt Heidelberg – Tiefbauamt –, Gais-
bergstraße 7, 69115 Heidelberg, während 
der üblichen Sprechstunden eingesehen 
werden. Einwände können ab sofort bei 
der Stadt Heidelberg unter der angegebe-
nen Adresse erhoben werden. 
Heidelberg, den 19.08.2020
Der Oberbürgermeister

Migrationsbeirat bietet 
Sprechstunden an

Ab September bietet der Mig-
rationsbeirat der Stadt offene 
Sprechstunden an. Bei Bedarf 
und nach Vereinbarung ist die 
Beratung auf Deutsch sowie 
in 13 weiteren Sprachen mög-
lich. Die Sprechstunde findet 
donnerstags von 17 bis 18 Uhr 
im Landfriedhaus, Bergheimer 
Straße 147, statt (Zimmer 
403/404). 

    06221 58-10365

Stadtbücherei verleiht Brettspiele

Durch eine großzügige Spende 
der Stadtwerke konnte die Stadt-

bücherei viele neue Brettspiele 
anschaffen. Diese sind während 
der Ferien für zwei Wochen an 
der Information in der Kinderbü-
cherei ausleihbar.

Tag des offenen Denkmals

Am Sonntag, 13. September, fin-
det der Tag des offenen Denkmals 
statt, wegen Corona diesmal digi-
tal. Auch Heidelberger Bauwerke 
können an diesem Tag wieder 
„besucht“ werden, darunter die 
Landfried-Villa unter 

 http://download.fach  
 kraft-schneidewind.de/ 
 VillaLandfried.mp4 

 www.tag-des-offenen- 
 denkmals.de 

 Kurz gemeldet
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Anbindung an schnelles Internet
 

Breitbandausbau durch 
die Stadt kommt voran 
– Auch die Telekom 
baut ihr Netz aus

 

D er Breitbandausbau durch die 
Stadt Heidelberg in unterver-

sorgten Stadtgebieten schreitet wei-
ter voran – trotz Verzögerungen auf-
grund der Coronavirus-Pandemie. 
Bis Anfang 2021 soll das gesamte 
Glasfasernetz vollständig in Betrieb 
genommen sein. Rund 2.400 Haus-
halte profitieren davon. 
Die Stadt darf gesetzlich nur in Be-
reichen aktiv werden, in denen in-
nerhalb einer Drei-Jahres-Frist kein 
Ausbau durch private Unternehmen 
auf mindestens 30 Megabit pro Se-
kunde geplant ist. Als unterversorgt 
gelten Teile von Schlierbach, Ziegel-
hausen, Handschuhsheim, Neuen-
heim und Südstadt, verschiedene 
Gewerbegebiete sowie der Kohlhof, 
der Grenzhof, die Kurpfalzhöfe und 
Neurott. Der Breitbandausbau wird 
durch Bund und Land gefördert.
Der Einbau der Glasfaserkabel er-
folgt noch im August, zuerst im Ge-
biet Grenzhof. Mehr Informationen 
zum Anschluss gibt es beim Netz-

betreiber PYUR unter Telefon 030 
25777499 (montags bis samstags, 8 
bis 20 Uhr).
Auch die Telekom baut ihr Glasfaser-
netz in Heidelberg aus, für mehr Tem-
po beim Surfen. Rund 52.000 Haus-
halte in der Altstadt,  der Weststadt, 
in Bergheim, Rohrbach, Pfaffen-
grund, Wieblingen, Kirchheim, Neu-
enheim, Schlierbach und Ziegelhau-
sen profitieren. Eine entsprechende 
Vereinbarung unterzeichnete jetzt 
Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß mit 
Vertretern der Telekom. Mitte 2021 
soll der Ausbau abgeschlossen sein.

Beratung: „#Digitales Wirtschaften“

Über die Vorteile der Digitalisierung 
für die Wirtschaft informiert das 
Amt für Wirtschaftsförderung und 
Wissenschaft. Zum Angebot „#Di-
gitales Wirtschaften“ gehört eine 
Beratung durch Experten, die in-
dividuelle Ideen für Unternehmen 
entwickeln. Dank Landesförderung 
kostet die Beratung maximal 200 
Euro. Anmeldung über die städtische 
Homepage.  chb

  www.digitales.heidelberg.de

Schneller surfen können bald mehr Heidelbergerinnen und Heidelberger dank des 

weiteren Ausbaus des Breitbandnetzes.  (Foto Stadt HD)

 Kurz gemeldet

„Digitale Chancen 60+“

Seniorinnen und Senioren, 
die ihr Handy, Tablet oder 
Laptop besser nutzen wollen, 
können an einem der Kur-
se „Digitale Chancen 60 +“  
teilnehmen. Am 20. August 
geht es um selbstständige Le-
bensführung, am 25. August 
um Mobilität mit dem Inter-
net und am 27. August um Kul-
tur und Unterhaltung in der 
digitalen Welt. Die Kurse im 
Seniorenzentrum Weststadt, 
Dantestraße 7, jeweils von 
14.30 bis 16 Uhr, sind kosten-
frei. Anmeldungen unter

 06221 58-38360 
  gabriele.wehrmann@ 

heidelberg.de

Wahl des Nachtbürgermeisters

Die Vorauswahl für die Posi-
tion des Nachtbürgermeisters 
ist beendet: Eine Jury hat 
nach der Online-Abstimmung 
diese Bewerber für die End-
auswahl benannt: Florian 
Schweikert und Hannes Die-
ther (Zweier-Team), Benjamin 
Punke, Alexander Beck. Der 
Gemeinderat entscheidet am 
8. Oktober, wer Heidelbergs 
Nachtbürgermeister wird. 
Dieser soll zwischen Anwoh-
nern, Feiernden,  Gastronomie 
und Stadtverwaltung mode-
rieren und Konflikte lösen.

Sommerkurse der 
Akademie für Ältere

Bei den Sommerkursen der 
Akademie für Ältere gibt es 
noch freie Plätze. Infos und 
Anmeldung unter 

 06221 975032  
 (Mo-Fr 9.30 bis 13 Uhr)

 akademie-fuer-aeltere.de 

„Natürlich Heidelberg“

Die Veranstaltungsreihe 
„Natürlich Heidelberg“ findet 
wieder statt. Das Programm 
ist im Internet zu finden.

 natuerlich.heidelberg.de

Metropolink-Festival ging zu Ende

Traumhafte Sommerabende erlebten die Gäste des Metropolink-Festival in 
diesen Tagen. Die South-Gettysburg-Avenue in Patrick-Henry-Village war 
vom 6. bis 16. August eine große Freilichtbühne für Street-Art, Licht-Design 
und Musik. 14 großformatige Kunstwerke malten Künstlerinnen und 
Künstler an die Fassaden im ehemaligen Wohngebiet der US-Streitkräfte. 
Wegen der Corona-Abstandsregeln war die Zuschauerzahl begrenzt.  
www.metropolink.de (Foto Rothe)

 Kurz gemeldet

Theaterspaziergang in der 
Heidelberger Altstadt

Das Theater startet nach 
den Sommerferien in die 
neue Spielzeit. Am 10. und 
11. September geht´s los mit 
dem Schaufenster-Theater-
spaziergang „Durchblicke“ in 
der Altstadt.

  theater.heidelberg.de 

Mitmachen beim Freiwilli-
gentag am 19. September

Für alle Projekte beim Frei-
willigentag am 19. September 
werden noch Helferinnen und 
Helfer gesucht. Mehr unter

  wir-schaffen-was.de
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